
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 2 (1798-1799)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 12.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der schweizerische Republikaner
heraus gegeben

von Escher und ufteri
Mitgliedern der gehzgebcàn Räthe der helvetischen Republik.

Band II. XXI. Luzern, 24. November 1798.

G e se z g e l> u n g.

Grosser Rath/ 10. November.

(Fortsetzung.)
Koch ist voll Schmerz über die Verwerfung des

Beschlusses durch den Senat, besonders da crin der
Versammlung so seltsame Grundsatze ausser« hört;
die Einrichtung der Friedensrichter machte seine schäm
sie Hoffnung bei der Revolution ; aber wenn sie erfüllt
werden soll, so muß sie nach zwckmàssigcn Grundsätzen
statt haben, denn in jedem Dorf einen Friedensrichter,
der auch nur über eine Dublone sprechen kann, ist ge-
fahrlich; weil er durch seine Gewalt seine Feinde leicht
unglüklich machen kann, und diese wohlthätige Anstalt
nur dann ihrem Entzwek entsprechen wird, wenn der
Friedensrichter durch seinen Beisitzer das Zutrauen
der streitenden Partheien erhalt, und dieses kann doch
wadrlich nicht erreicht werden, wenn jeder Gemeinde
ein Friedensrichter gegeben wird, denn wenn diese
auch noch Beisitzer erhalten sollten, so entstünde eine
Armee von Friedensrichtern, wovon die wenigsten ihrer
Bestimmung ein Genüge leisten kannten. Er stimmt
also zur einfachen Verweisung in die Commission.

Weber erschrikt über die ungeheure Zahl von Be-
amten welche man in der Republik anstellen will, be-
sonders wenn er denkt, daß das Volk selbst alles die-
fes bezahlen muß. Er sieht eben keine Gegenrevolu-
tion in dem Vorschlag die Munizipalitaten mit den
Friedensrichtern zu vermengen, obgleich er für diesen
Amrag eben nicht stimmt, so wünscht er doch Ver-
einfachung der vorgeschlagncn Einrichtung, weil sonst
nur Äkademisten zu Friedensrichtern gewählt werden
k unten; er stimmt also vor allem aus Anderwerth
bei. Perjghe bezeugt, daß das ganze Volk, beson-
ders auch im Wallis, dringenst auf die Friedensrichter
warte Custor will nicht sogleich abstimmen lassen,
sondern den Gegensiand erst von der Commission sorg-
fisitig untersuchen lassen; übrigens aber wünscht er,
daß die Vereinigung der Munizipalitaten und Frie-
densrichter so viel möglich bewirkt werde.

Nüce bezeugt, daß er mit beklemmtem Herzen
«nd thränendem Auge spreche, «nd nichtweiß, welch

bscr Geist über uns schwebt! (man ruft zur Ordnung)
ja, das ganze Volk fodert von allen Seiten Friedens-
richker, und nun nach 5 Monaten Berathung, will
man noch zur Frage bringen ob man Friedensrichter
wolle? — Man will dem Volk denjenigen Mann weg-
nehmen, der dasselbe vor den ruinierenden Prozessen
schützen soll! — Ich bitte Gott, daß er uns erleuchte!
man sagt, die Friedensrichter kosien das Volk zu
viel, aber ist dies nicht der nüzlichste Mann in der

^Republik, und der soll zu viel kssten! — ich kann es
nicht genug wiederholen — das ganze Volk seufzt nach
dieser Einrichtung und wir wollen ihm noch nichtent-
sprechen! — Ich fodere Rükweisung an die Commis-
sion um uns schleunigst möglich einen neuen Entwurf
vorzulegen! —

Bourgeois erklärt, daß er sich über die Ver-
werfung unsers Beschlusses freue, weil das vortreflich
bearbeitete Gutachten für unser Volk nicht günstig
genug ist, und diesem die Benutzung dieser Einrich-
tung so sehr als möglich erleichtert werden soll. Er
siimmt also auch zur Rükweisung in die Commission.

..Graf will die Friedensgerichte besonders desme-

gen haben, weil dadurch die Advocate» überflüssig
werden, denn diese machten das Unglük der Prozesse:

nur wünscht er, daß die Kommission einen einfachern
Entwurf vorlege, und bittet zugleich, daß man erken-

ne, daß bei kleinen Prozessen keine Advocate» gebraucht
^werden sollen. Akerwann stimmt Weber ganz bei,
î und glaubt, daß das Volk nicht gedrükt werde, wenn
Z es selbst in jeder Gemeinde einen Friedensrichter wah-
len kann, aber dieß ware Druk, wenn man die Frie-
densrichterstelle so schwierig und so beschwerlich ma-
chen würde, daß nur Advocaten dieselbe annehmen
könnten: Er findet Nuce sollte nicht behaupten der
böse Geist schwebe über uns wann seine Meinungen
nicht durchgehen, sondern an die Inschrift des Ver-
samnchingssaals denken: Eintracht macht unser
Glük, dann werde er nicht mehr so heftig spreche ,;
»übrigens beharret er noch einmal auf Anderwerths
Antrag. Hub er sieht keinen bösen Geist über »ns
aber einen Geist babilonischer Verwirrung: Er kenne

nur einen Volkswillen, den die Constitution zu erhal-

ten; zu diesem Endzwek find aber ausser allem Zweifel



die Friedensrichter unentbehrlich: diese aber sollen nicht
nur absprechen können, sondern auch vergleichen dür-
fen, also soll es durchaus einige Beisitzer haben, die
das individuelle Zutrauen der streitigen Partheyen ha-
ben! Man spricht von Kosten; ist es nicht kostbarer
in jeder Gemeinde Friedensrichter zu haben als nur
in jeden: Distrikt 2 zu haben? Man schreit immer
über die Advokaten ohne sie zieht immer der Zchàch-
terne den Kürzern. Die Einrichtung der Friedens-
richtcr kann also keinem Zweifel mehr unterworfen wer-
den, und da das Fundament der Constitution und
die einzige Sicherung der Freiheit in der Absonderung
der Gewalten besteht, so kann auch von keiner Vermen-
gling derselben mit andern Autoritäten die Rede seyn.
Er wmsscht als» einzig daß die Commission einen et-
was vereinfachten ersten Abschnitt, der die Grundsatze
der Einrichtung enthalte, wieder aufs neue vorlege.

Sutcr sagt, da man von Geistern sprach, so

will, auch ich davon sprechen. — Wir brauchen Gei-
ster des Friedens, denn wir haben ein gutes einfaltn
ges Volk, aber eben deswegen auch haben aller Arten
Blutigel an ihm gesogen, ohne daß es dieselben be-
merkte — Aristokraten! — Oligarchen! — Advokaten,
wenn man will; nun sind sie aber abgefallen wie die

Vlutigel im Wasser auch abfallen! — Die Friedens-
Achter müssen eingeführt werden, dieß ist ausser Zwei-
fel; nur die Art ist noch zweifelhaft; — von Kosten
spreche man nicht, denn was kostet mehr als die,
ganze Familien ruinirendcn Prozesse? Nur die Entfer-
niuig von den Friedensrichtern suche man für den

Landmann zu vermindern, und weise den Gegenstand
der Commission zurük.

Car mintran glaubt, der Senat habe wegen
den zu grossen Bezirken der Friedensrichter unsern Be-
schluß verworfen, und da das Volk in jeder Urver-
sammlung einen Friedensrichter erwartet, so erkläre

man sogleich diesen Gvundfaz, und weise dann die
Ausarbeitung der Commission zurük.

Cartier sagt, kein Zweifel kann mehr obwalten,
ob wir Friedensrichter, diese heilige Einrichtung ha-
ben wollen oder aber nicht; aber wir müssen sie so

einfach errichten als möglich, und erst mit dem Fort-
gang der Aufklärung kann die beste Einrichtung nach
und nach getroffen werden. Er stimmt also Ander-
werth bei.

Michel stimmt Cartier bei, weil der Bauer noch
tmssltig ist und also nicht ein so gelehrtes Gesez wie
das Gutachten der Commission enthielt, verstehen
würde ; er wünscht, daß Friedcnsrichterbezirke ange-
nommen werden, aber doch nicht zu groß. Er bittet,
daß man die Advokaten nicht so verschreie, denn wir
gaben vornesiiche Männer dieses Berufs unter uns;
nicht sie, sondern die Stümper von Advokaten mach-
ten das Unglük des Landes; nur wünscht er, daß man
an ihrem Löhnchen etwas weniges abbreche. — Es

wird beschlossen, daß auf jede UrVersammlung ein
Friedensrichter seyn soll.

Perig he erklärt, daß er nicht begreife, wieder
eben genommene Beschluß in Ausübung gebracht wer-
den könne, weil jezr schon in vielen Distriktsgerichten
Richter sitzen, die weder schreiben noch lesen können,
und also keine fähigen Manner zu dieser ungeheuern
Zahl von Friedensrichtern mehr vorhanden sind. —
Kühn begehrt, daß da die Commission nun den Auf-
trag habe, nach Grundsätzen zu arbeiten, die den sei-

inigen geradezu entgegen find, er aus der Commission
entlassen werde.

Cartier ist es sehr leid, daß Kühn sich belei-
digt halt; alle werden ihm das Zeugniß geben, daß er
eins der fleißigsten und nnzlichsten Mitglieder der
Versammlung sey; (unterstüzt) aber zugeben will er
nicht, daß Kühn, weil es nicht nach seiner Meinung
gienge, aus der Kommission entlassen werde.

Koch sagt, gewiß habe ich so viel Ehrgefühl als
Kühn und verstand es ganz anders als Cartier.- den»
Ackermann giebt sich seit einiger Zeit damit ab, einen
ehrwürdigen Stand, die Advocaten, der freilich bis-
weilen mißbraucht wird, auf die unbescheidenste Art
zu mißhandeln; und ich frage Euch, B. R., was es
denn sey, wenn ei» Glied, das es vielleicht aus Un-
verstand thut, von der ganzen Versammlung unterstüzt
wird? Wir haben indessen das Zutrauen des Volks
erworben, das uns hieher sezte; und ich mache die
gleiche Erklärung mit Kühn; ich bin in den gleichen
Commissionen.

Kühn sagt, aus der Kommission über die Frie-
densrichter muß ich um so eher entlassen werden, da
ich nur wegen den jezt verworfnen Grundsätzen in
die Kommission kam; aber ich wiederhole, daß ich
mit Gesezbüchem weiter nichts zu thun haben will.

H über sagt, ich glaube was Ackermann wider
die Advokaten redte, verstand er nicht von den wür-
digen Gliedern dieser Versammlung. Ich weiß wie
wehe es thut, wenn man das ganze Zutrauen einer
Versammlung besizt, die Arbeit macht, und sie denn
ohne Grund verworfen wird. Dem sey aber wie ihm
wolle; wir sind hier für das Vaterland zu arbeiten,
und geräth es nicht so gut wie wir wünschten, (ich
glaube alle die dawider stimmten, glaubten es sey um
etwas besseres zu haben;) so sollen wir fortarbeiten,
und nicht mißmuthig werden. Was indessen die Ent-
lasjung aus dieser Kommission betrift, unterstütze ich
Kühn; sehe aber seine übrigen Erklärungen, so wie
Kochs seme, für einen augenbliklichen, jedoch billigen
Unwillen an, und begehre die Tagesordnung darüber.

Carrard sagr, ich habe auch das Unglük von
dieser Kommission zu seyn, die nach dreimonatlicher
Arbeit einen Vorschlag machte, der den jezt angcnom-
menen Grundsätzen glich. Bei der Behandlung des-
selben nahmt Ihr Kuhus Grundsätze an, gabt ihn
der Kommission zu, und er überzeugte uns alle. Nun



id
habt Ihr auch diese Grundsätze gestürzt. Ich bin
überzeugt/ daß der iezige Vorschlag weit vorzüglicher
ist; da aber einige Glieder ihre Meinung der Mehrheit
aufopfern müsse«/ begehre ich meine Entlassung nicht/
und begehre daß sie keiner erhalte. Hingegen bitte ich
Euch, der Kommission einige der wärmsten Gegner
beizuordnen.

Zimmerman« unterstüzt Koch und Kühn, und
wünscht, daß der Präsident jeden zur Ordnung rufe,
der sich Persönlichkeiten erlaube.

Es wird erkannt, Kühn aus dieser Commission
zu entlassen, und ihr zwei neue Glieder, Bourgeois
und Weber zuzugeben.

In einer Botschaft begehrt das Direktorium für
den durch seine patriotische!» Schriften bekannten Pro-
fessor Affsprung von Ulm das helvetische Bürger-
recht auf die Weise, welche sich die Gesezgeber für
besonders verdienstvolle Männer vorbehalten haben.

Affsprung wird vor die Schranken gelassen.
Nüce dankt dem Direktorium, dbm Rathe diesen

biedern Mann angezeigt zu haben; und sagt er hätte
selbst die Freiheit genommen das helvetische Bürger-
recht für ihn zu erflehen. Er begehrt, daß ihm so-
gleich entsprochen werde.

A ff sprung erhält das Wort und sagt: In vol-
ler Ueberzeugung, Helveticas Stellvertreter werden
nicht weniger großmüthig, als Frankreichs, gegen
Männer seyn, die den Muth hatten, die Grundsatze
der Freiheit zu vertheidigen; und da ich in diesem
Falle bin, wage ich die Bitte zu thun, mich in den
Schooß der helvetischen Bürger aufzunehmen. Durch
das Beispiel meines Vaters, und durch das Lesen
des Tit. Livius, wurde ich frühe Republikaner. Es
gefiel den Patriziern nicht. Es sezte mich mit ihnen
in ein solches Mißverhältniß, daß ich mein Vaterland
verließ. ^ Seit 1784 schrieb ich mit Wärme und Wür-
de für Freiheit; drükee mich eben nicht allzu ehr-
furchtsvoll über Despoten und Despötchen aus, die
Frankreich nicht unterdrücken konnten; und dieß sezte
Mich der Ehre aus, aus Oestreich als Freund der
Menschen vertrieben zu werden. Dieß sind die Grün-
de, die mir den Muth einflößten zu bitten; die mich
mit der schmeichelhaften Hoffnung beleben, daß Sie
meine Bitte gewähren werden.

H über begehrt für Affsprung die Ehre der
Sitzung, welche sogleich zugekannt wird.

Weber unterstüzt Nüce, und glaubt die Ver-
sammlung in Gesinnungen zu sehn, die alles hoffen
lassen.

-5^ Argenz wird erklärt, und die Versammlung
bewirt Affsprung das helvetische Bürgerrecht.

Man klatscht.
Affsprung sagt: Die Güte, die Geneigtheit,

womit Sie meine Bitte angehört und erhört haben,
erfüllt mein Herz mit einer so überwältigenden Freude,
daß »ch keine Worte finde Ihnen zu danken. Aber

anstatt des Dankes erlauben Sie, daß ich Treue dem
Vaterland, Gehorsam den Gesetzen schwöre; und nie
als mit dem Leben werde ich aufhören, die Grund-
satze der Vernunft und die Rechte des Volkes zu ver-
theidigen.

Es wird eine Bittschrift der Gemeinde Stäfa
verlesen, worin sie um die Aufhebung der Ehchaften
bittet, und ihre Nachtheile vorstellt.

Näs sagt, die Ausgeschossenen dieser ächt patrio-
tischen Gemeinde sind anwesend; ich begehre die Ehre
der Sitzung: der Antrag wird sogleich bewilligt.

Egg v. Ellikon begehrt, daß diese Petition
an das Direktorium gewiesen werde mit der Einla-
dung das Gesez über Gewerbsfreiheit in Ausübung
zu setzen: dieser Antrag wird angenommen.

Jomini begehrt, daß der Beschluß über die
Friedensrichter an den Senat geschikt werde.

Carrard widcrsezt sich, indem erkennt sey, die
Grundsätze an die Kommission zu weisen, um sie zu
untersuchen, und es habe noch andere Grundsätze, die
mit diesen aufgestellt werden müssen. Er begehrt die
Tagesordnung, welche angenommen wird.

Das Direktorium zeigt in einer Botschaft an,
daß S. Katholische Majestät, der König von Spa-
nien, die Helvetische Republik anerkannt habe; und
den Herrn Ritter von Caamano als seinen Gesandten
dabei bevollmächtigt habe.

Man klatscht und der Rath schikt die Botschaft
dem Senat.

Auf Carrard s Antrag erhält die Finanzcommist
sion Verlängerung ihrer Frist zum rapportieren bis
Donnerstags.

Senat, 10. November.
Präsident: Crauer.

Die Discussion über den Zehenden- Und Feodal-
abgabenbeschluß wird fortgesezt.

Laflcchere: Ich werde Euch wieder eben die
Grundsatze vortragen, um deren willen ich zu Ver-
werfung der frühern Resolution stimmte. Der erste
derselben ist, daß die verschiedenen Theile Helvetiens
in die neue Verbindung mit gleichen Rechten und An-
sprüchen auf die Wohlthaten der Constitution lind mit
gleichen Pflichten die gemeinsamen Lasten nach gleich-
artigem Verhältnisse der Einkünfte und Genüsse zu
tragen, getretten sind; von der Wahrheit dieses Grund-
satzes überzeugt, habt ihr das allgemeine Auflagen-
system angenommen.

Die Feodalabgaben, von denen einige Kantone
mehr und weniger belastet waren, stuhndcn im Wider-
spruch mit diesem Auflagensystem. Die Constitution
erklart sie loskauflich; Euch kam es z», B. G., eine
gleichförmige Loskaufweise zu bestimmen, die so viel
möglich das Jntresse des Volkes mit jenem der Rt-
gierung und der Partikularbesitzer dieser Gefalle ver-



einige. Laßt nns nun untersuchen, ob der Beschluß
diesen dreifall cn Zwek erfülle.

Der zteÄrt. sagt: „Alle zehendpflichkigen Gnmd-
stücke, welche den grossen Zehenden wirklill) mit dem

loten oder iitcn Theil des Betrags bezahlen, sind'
gehalten, dem Staat zwei vom Hundert des Werthes
dieser Grundstücke als Loskaufuugssumme zu en,rich-,
ten." — Ihr fühlet, B. G., wie unbestünmr die ersten^

Worte dieses Artikels sind, und wie viele Streitigkeit
ten sie veranlassen können. Es sollte die Losiauftmg
der zehendbaren Güter, welche den Achenden alîjcchr-

lich bezahlen, besonders bestimmt seyn — Man konnte

vom Zehenden sagen, was man von jenen bösartigen
Geschöpfen sagt:'Sie sterben wie sie gelebt haben;
der Zehenden, der imnwv cîn KMs Hinderniß der

Industrie war, würde bei seinem Tode, auf dem Land
nach den! Verhältniß der Kultur, so er empfangen
hatte, starker drucken. ^Wann die ersten Worte des Artikels undeutlich

sind, so sind die nachfolgenden, mit dem roten
oder litcn Theil des Ertrags ungerecht, weil
dadurch, wie Muret schon bemerkt hat, die Kantone
Leman und Fryburg einen neunten Theil mehr zu be-

zahlen gehalten waren. Dieser Art. allein würde mich

demnach zn Verwerfung des Beschlusses bestimmen;

wir werden aber unschwer noch andere Gründe finden.

Sind gehalten, dem Staat zwei vom
Hundert des Werthes dieser Grundstucke
als Loskaufungssumme zu bezahlen; diese

Worte gründen sich ohne Zweifel auf eine annähern-
de Kenntniß des Umfangs und des Werthes der zehend-

baren Güter. Man kann hier Gelegenheit nehmen zu

bedauern, daß nach ömonatlichen Discussionen über

die Feodalabgaben, wir noch immer nur unbestimmte
Angäben über ihre Totalsumme sowohl als über das
Verhältniß derer, welche dem Staat gehören zu denen,

die Eigenthum der Particularen find, besitzen. Wer-
den die zwei vom Hundert eine Summe herausbringen,
die den Werth der den Partikularen gebührenden
Zehenden übersteige; dieses ist eine Aufgabe,
die wir in diesem Augenblik nicht aufzulösen im Stande
find; dennoch sollten die zwei vom Hundert nur nach

jener Schuld allein berechnet seyn. Denn wenn die

Gerechtigkeit erfodert, daß die mit Feodalabgaben be-

lasteten Kantone sich auf ihre eigene Kosten loskauft
ten, so kann doch die Nation dabei auch nicht meh-

rercs von ihnen fodern; sonst waren diese Kantone
im Fall, zn den Bedürfnissen des Staates mehr bei-

zuwagen, als das Verhältniß ihrer Einkünfte und Ge-
nnstà'elragt, welches den von Euch dccretirten Grund-
stchen zuwider laufen wurde.

Von dem Vodenzinse wird eine ungleich höhere

Loskaufiingssumme verlangt als vom Zehenden, ohne

daß die Basis, auf dem dieser Unterschied ruht, näher
bekannt ware. Ich glaube, man hatte für bc de Ge-
gcnstande den nämlichen Maaßstab beobaeywn oder

wenigstens uns darthun sollen, daß der Staat
die Loskaufung des Grundzinses nicht unter dm
nämlichen Bedingungen auf sich nehmen könne, wie
die des Zehenden.

Endlich ist die Art der Loskaufung, die dem Vor-
urtheil des Volkes gemäß, welches sich loskaufen «noch-
te, ohne baß es zahlen zu müssen schiene so einge-
richtet, daß die Schuld nur den Namen geändert zu
haben scheint und obgleich in der That betrachtlich
geringer, dennoch verbunden mit d.r neuen allgemei-
neu Auflage, die ihm noch wenig bekannt ist, bei
ihm die Furcht erregt, seine Lage mtchte wenig ver-
bessert seyn. — Ihr wollt ohne Zweifel, B. G., das
Volk für die Revolution gewinnen; Euer Herz, Euer
Interesse, die Zeitumstande, alles legt Euch dazu die
Pflicht auf. Gut, es giebt nur ein, aber ein sicheres
Mittel dazu. Erklart:

l) Die Loskaufung von den Feodalabaaben soll
einzig nach der von den Partikularbesitzern solcher Ab-
gaben zu fodernden Summe berechnet s yn.

2h Der Staat soll dabei keinerlei Ansprüche gcl-
tend inachen.

3) Aus einer durch eine auf die mit Feodalabga-
ben beschwerte Güter gelegre leichte auskerord-entliche
Steuer, gebildete TilgunMasse, soll die assrw.blige
Abbezahlung jener Schuld geschehen. — Zu A nähme
einer solchen Resolution würde ich freudig stimmen.

Müller: Die gröste Zeit meines Lebens auf dem
Lande zugebracht, habe ich sehr oft Gelegenheit gehabt,
die Muhe, den Druk und die Beschwerden, unter de-
nen der große Theil der Laudleute seufzt, kennen zu
lernen; ich habe oft die Armuth in der Hutte und den
Fleiß im Felde oder in den Reben belauscht; oft bei
einem Gericht Erdapfel den Landmann von seinem
Schweiß und seiner Mühe ausruhen und seine frugale
Mahlzeit verzehren gesehen. -

Und doch, B. S., haben eben diese sich so küm-
merlich nährende Menschen von ihrem Schweiß und
ihrer Muhe entweder mit Früchten oder mit Wein,
dem Staat für sie sehr drückende Abgaben bezahlen
müssen, wahrend der reiche Muffigganger frei und
stolz feine Strasse zog.

Dieses Gemälde, B. S., ist nicht ideal, es ist
aus der wirklichen Welt genommen, treu und wahr,
wie sich jeder von uns — vorzüglich in jenen Gegen-
den, wo Weinbau die einzige oder doch die Haupt-
quelle der Industrie und Landwirchschaft ist — selbst
davon überzeugen kann.

Und docy, B. S., muß ich der Gerechtigkeit ein
Opfer bringen und gestehen, auch diese sonst so ge-
plagten Mensche» sind dem Staate etwas schuldig,
sind schuldig f-w den Zehenden — im Verhältniß mit
dem was pe sonst gebcn — nur etwas Weniges zu
bezahlen; sind schuldig, sich vom Grund- und Boden-
zins nach Billigkeit loszukaufen, damit der Staat in
Stand gesezr werde, alle diejenigen, die Grundzins



und z henden zu beziehen hatten, auf eine dem Bie-
dcr'nn und der Gerechtigkeirsliebe einer fteien Ration
würdige Weise zu entschädigen.

B. S., da ich alle diese Grundsatze in der vor
uns liegenden Resolution an gestellt finde; da ich finde,
dach sie im Sinn und im Geist der Constitution abge-
faßt — das weder die Gerechtigkeit noch ihre Schwer
sier die Billigkeit verlezt oder beeinträchtiget; daß auf
das Jittresft der Zehend und Grnndzinspflichtigen
sowohl ab? auf das Eiaenchumsrecht derer, die der-
gleichen zu bestehen hatten, mit aller nur möglichen
Schonung Rukstcht genommen worden, so stimme ich

zur Annahme.

Fuchs sagt: Ungewißheit, Besorgnisse aller Art
und Unruhe über den Ausgang und endlichen Beschluß
b r Feodalabgaben herrschten und quelten schon lange
Zeit das Volk. Es ist asso eines der wichtigsten Ge-
schafte des Gcsezgcbers, wenn ihm die Ruhe und die
Zufriedenheit seines Volks lieb ist, das Schiksal der
Feodalrechce baldest zu entscheiden.

Ich will weder über die Entstchnngsart des Ze-
hendens, noch die Frage aufzulösen, ob der Zehenden
eine Austag oder wirkliche Schuld seye, die Pciester
Jahrhunderte um Rath fragen — genug ist mir, daß
diejenige, oie den Zehenden als eine gewaltsame und
ungerechte Auflage ansehen, ihre Gründe in der grauen
Vorzeit suchen müssen — uno wann dieser Grundsaz
im Rechten angenommen würde, so kannte mies Ei-
gentyum streitig gemacht und d r Erdiâen müßte
wieder auf ein Frisches getheilt werde». Ich halte
also dafür, daß der Zeheuden, oec bisdahin sowohl
von dem Staat als den PanikRaren eingezogen wsr-
den ist, als cmEigenthumzu betrachten seye, da es nie-
mand bisdahin streitig gemacht hatte. Denn wenn
der Staat den Zehenden auf eine so ungerechte und
gcwalrthatige Art eingeführt hatte, wie einige es zu
beweisen glauben, so müßte er nicht nur aufgehoben,
sondern es würde den Zehendbaren der Gerechtigkeit
gemäß, der ungerecht bezogene Zehenden zurükbezahlt
werden müssen. Ich kann also den Zehenden in kei-
nem Fall wie B. Muret als eine Auflage ansehen,
denn eine Auflage ist allgemein und nur in Handen
des Staats, der Zehenden aber ist nicht nur nicht
aligemein, sondern auch durch Handanderung von
Privaten an den Staat und von demselbenwieder vielfal-
tig an Privaten gekommen. — Ferner sagte Muret,
das; der Zehenden eine Auflage seye, weil der
Staat sich daraus erhielt — als wenn der Staat nicht
so gut ans seinen Nenthen leben konnte wie ein Pri-
vat. — Obwohl ich indessen den Grundsaz für heilig
halte, daß der Staat so wie die Privare» den Zehen-
den bisdahin rechtmassig bezogen, so fallt es mir doch
n.cht ein, daß nun nach veränderter Regierungsform
nach angenommener Constitution, die ausdrücklich will,
daß keine Last auf de« Grund und Boden mehr haft

ten soll — der Fehenden noch fortdauern solle. Mein
Wunsch war immer, daß der Zehenden als das gr-ste
Hinderniß zur Vervollkommnung des Ackerbaues àf
eine Art möchte aufgehoben werden, wodurch dem
Staat seine Hilfsquellen zur Erhaltung nicht verstopft
und der Prisatzehendenbesitzer in seinem Eigenthum
nicht gekrankt werde. — Vor einem halben Jahre, da
wir den Finanzzustand un wer Republik noch nicht ges
nau kannten, wo man weder die Einkünfte noch Be--
dürfniffe des Staats wußte, wo noch kein Auflagen-
system existìrte, konnte man schwerlich über dieß wichs
tige Zehendengeschäft eine Resolution fassen, wodurch
nicht entweder dem Staat seine Erhaltungsmittel ents

zogen, oder Gerechtigkeit oder das Eigenthumsrecht
verlezt wurde. Jezt aber scheint es m r in dem Zeit-
punkt, wo der Staat sich durch Errichtung des Finanz-
plans neue Quellen eröffnete, um seine Bedürfnisse zu bes

streiten, leicht zwischen diesen Kappen durchzukommen.
Denn es wäre höchst drückend yüd ungerecht vom
Staat, wenn er nebst den Auflagen noch den Zehnden
fodcrn wollte. Billig ist es also, daß der Staat
auf seinen Zehnden Verzicht thue. Da aber nicht alle
Bürger dem Staat allein zehndbar find, sondern viele
den Privaten sind, der Zehnden aber ohne Unterschied
aufgehoben werden muß, so entsteht die wichtige Frage:
wer soll die Privateigenthümer, die Geistlichen, Ars
men und Gemeinden, deren Eigenthum laut dem yten
Art. der Konstitution ohne gerechte Entschädigung nicht
entrissen werden kann, entschädigen? Ich antworte:
nach den Begriffen, die mir Billigkeit und Gerechtiqs
kett einflößen, der Zehndbare, der allein bei Aufhebung
des Zehnden gewinnt. Unbillig unh ungerecht würde
es mir scheinen, wenn man dem Staat diese Entachas
digungssumme aufbürde» wurde, der statt Gewinnst
wenigstens 100 Millionen zehndbare« Boden dem Volk
zum Opfer bringt. Ich könnte also niemals den
Grundsätzen des Bürger Murets meinen Beifall geben,
da er sagt: Die Zehnden sollen ohnentgeids
lich abgeschafft werden, denn, sagt er, w.>rè
es billig, daß ein Theil Helveticas neue
Auflagen zahle, da er noch mit den alten
belastet ist. -» Da alle Kantone nun gleiche
Rechte haben, so sollen auch alle gleich
zahlen. — Ich kann mich mcht genug verwundern,
daß Bürger Muret als Repruseukam des ganz n hcls

veuschen Volks, nur dem Kantoncheman, der doch

am allermeisten in Rükstcht polirischer Rechte und
Freiheiten gewonnen hat, immer noch mehrere Vors
theile auf Unkosten anderer armer Mickurger cinraus
men will. Ware es nicht die allxrgr sie U.ibi. igreck

ja Ungerechtigkeit, daß die kleinen Kautone, die gar
nichts haben, bezahlen und jezt, gleich wie die üb.'!--

gen dem Staat nach ihrem Vermögen steuern mugen,
daß dieses Hirtenvolk, sen rei en Bürgern aus dem

Lcman die Loskauftmgssumme ihrer Feodallasten bezahs
ì ien sollte, von denen sie sich in altern Zeiten, ohne
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daß jemand dachte ihnen Beiträge zu liefern, sich los-
gekauft haben.

Ich find« demnach den vorgelegten, über die Ab-
schaffung der Feodalrechte abgefaßten Beschluß des
grossen Raths in den meisten Punkte» gerecht und
für das Volk nichts weniger als drückend. Gerecht
ist er, weil er 2 vom 100 des Werths der zehndpfiich-
tìgen Grundstücke als koskaufungssumme fvdert, wo-
durch die Gemeinten, Armen und Geistlichen entschà-
diget werden, ohne daß dabei der Staat weder Vor-
theil noch Nachtheil zieht. Anderseits ist es für das
Volk nicht drückend und auch dem armen Landbürger
nicht beschwerlich, denn wenn er auch Mangel an Geld
hat, so kann er die Loskaufungssumme »4p. C. ver-
Zinsen, und das Kapital kann ihm erst nach Verstuß
von 7Z Jahren abgelöst werden.

Das einzige, was wir in der Resolution mißfallt,
ist der 24 Artikel. Da hatte ich geglaubt, daß der
Staat verpflichtet ware, die rcchtmàsslgen Grundzinse
der Privateigemhümer mit dem sosten Pfenning zu
entschädigen, denn es kommt mir schwer vor, den
Gemeinden, Privaten, Armen und Geistlichen den
4tel Zehndeigenthum zu entreissen; ich kann es auch
in keinem Fall eine gerechte Entschädigung heissen.
Wenn ich aber betrachte, was es einerseits für Auf-
sehen und Unruhe bei den zehnppflichtigen Landbürgern
erwecken konnte, wenn man diesen Beschluß verwerfen
würde, und es anderseits im grossen Rath zu Faktio-
nèn und Entzweiungen der Mitglieder Anlaß geben
könnte, wie es schon den Anschein hatte, so stimme
ich, um allen traurigen Folgen für's allgemeine Vater-
land vorzubeugen, zur Annahme der Resolution.

Stammen: Wenn die gegenwärtige Resolution
über die Abschaffung der Feodalabgaben genehmiget
wird, so finde ich, daß diejenigen Partikularen, die
Grundzinse und Zehndcn in theurem Preis erkauft, oder
in hohem Anschlag geerbt haben, ehnder beschädiget
als entschädiget werden. Ich hätte lieber zurAnnahme
gestimmt, wenn 20 anstatt 15 Entschädigung bestimmt
worden wären. Hingegen finde ich es sehr hart, daß
diejenigen Güterbesitzer, die schon so lange Zeit zu viel
zu den Staatsunkosten beigetragen haben, jezt den

Grundzins und Zehnden dem Staat so theuer aus-
kaufen, oder vielmehr in Kapital verwandeln müssen,
so daß viele nebst den neuen Auflagen die alten fort-
geben, und also ehnder gestraft als erleichtert werden.
Aus diesen beiden Gründen wäre ich zur Verwerffung
gestimmt ; wenn ich aber bedenke, daß bei einer sosehr
verschiedenen und verwickelten Sache, wie die Feodal-
abgaben sind, keine Vollkommenheit zu erwarten ist,
und weil ich eine endliche Entscheidung hierin als
höchst dringend ansehe, so muß ich dennoch zur An-
nähme des Beschlusses stimmen.

Der Verfolg dieser Sitzung, so wie einige andere

Sitzungen des Senats werden in einem der nächsten
Blatter folgen.

Am tr. hielt nur der Senat Sitzung.

Grosser Rath, 12. November.
Präsident: Secrctan.

Anderwerth midCustor erstatten im Namen
der Majorität und der Minorität einer Kommission
zwei Rapporte über die Frage, ob und wie öffentliche
Beamte die Advvkatenstelle versehen können.

Carmintran begehrt daß diese Gutachten sechs
Tage auf das Bureau gelegt werden.

Hub er glaubt über einen zuri'ikgewiesenen Rap-
port, wie dieser ist, sey es nicht nöthig die Urgenj
zu erklären, um ihn sogleich zu behandeln; das Reg-
lement beziehe sich nur auf diejenigen welche zum er-
stenmale vorkommen. Capani folgt Hubcrn. Zim-
m ermann unterstüzt Carmintran, weil dieses das
erstemal ist daß dieser Rapport vorkommt; und wenn
man immer die Urgenz so unnöthiger Weise erklare,
laufe man Gefahr daß sie der Senat verwerfe. H u ber
beharret auf seiner Meinung, weil der Rapport dieser
Kommission schon einmal behandelt und nur zurükge»
wiesen wurde.

Bourgeois glaubt es liegen dringendere Rap-
porte vor, und steht keinen Verlust für die Republik,
wenn dieser für sechs Tage verschoben wird.

Der Rath geht zur Tagesordnung über die Er-
klärung der Urgenz.

Der Senat zeigt durch eine Bothschaft an, daß
er den Beschluß über den Zehnten und die Fcodal-
rechte angenommen habe. (Lauter Beifall.)

Pan chaud sagt, ich theile mit euch das Ver-
gnügen über diese Annahme; allein auch gute Gesetze
lassen sich verbessern, und in dieser Ueberzeugung
mache ich die Motion :

1. Denjenigen welche den Zehnten zu i/)l zahlen,
1/11 von der Loskaufssumme nachzulassen; indem es«
ungerecht wäre, wenn der Lemaner und Freiburger,
welche es hauptsächlich trift, sich theurer als die andern
loskaufen müßten.

2. Die Besitzer des Ehrschatzes aus demjenigen
zu entschädige», was der Staat für den Loskauf der
Bodcnzmse einnimmt; ohne dieß würden viele Fami-
lien ganz ruinirt, deren einziger Reichthum der Ehr-
schaj war.

z. Die Frage an die Kommission zuweisen: wie
der Zehnte von denjenigen Gütern losgekauft wer-
den soll, welche bald als Wiesen und bald zum Getaide
benuzt wurden, und uns in diesem leztern Fall Zehn-
ten zahlten. Es wäre unbillig, wenn der, dessen

Gut gerade jezt Gctraide trägt, die ganze Loskaufs-
summe bezahlen müßte, und sein Nachbar, dessen Gut
dießmal mit Gras bepflanzt ist, nichts zu zahlen hatte.

Ackermann begehrt die Tagesordnung über
den ersten Theil dieses Antrags, weil das Gesez hier-
über deutlich sey. Was den Ehrschaz der Herrschafts-
Herren brtn'ft, glaubt er habe das gesezgebende Corps
einen grossen Fehler gemacht, ihn ohne Entschädigung
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abzuschaffen, da mehrere hierdurch ganz in Armuth
gerathen. Er glaubt es werden viele Reklamationen
hierüber einkommen/ und begehrt Vertagung dieses
Antrags.

Zimmermann sagt/ wir hatten dieses höchß
verdrüßliche Geschäft beendigt, und der Senat hat
unsern Beschluß/ Gott Lob und Dank/ angenommen;
jezt steht ein Mitglied auf, und will mehrere Artikel
davon zurüknehmen. Ich begehre daß diese Motion
vertagt werbe.

Weber begehrt die Tagesordnung, und wider-
sezt sich der Vertagung. Alles sey im Gese; enchal-
kc», sowohl die Fälle wo der Zehnden nicht immer
gleich bezahlt wurde, als auch da wo nur i/ri be-

zahlt werden mußte.
Capani unterstüzt den ersten Theil, und glaubt

es wäre höchst ungerecht, wenn man das Eilftel wie
das Zehntel bezahlen ließe; und auch der dritte Punkt
glaubt ^r, verdiene Untersuchung — über den zweiten
aber begehrt er die Tagesordnung. Wenn man Ge-
rechtigkeit von einigen Jahrhunderten federn twolle,
so wolle er eintreten.

Man geht zu Tagesordnung.
Zimmermann erstattet einen Bericht im Na-

Men der Kommission über die Ausgewanderten, über
den auf Cap an is Antrag die Dringlichkeit erklärt
und der dts Mittwochs auf das Bureau gelegt wird.

Eriacher dringt auf möglichste Beschleunigung
der Arbeit der Kommission über die Absonderung von
Staats - und Gemeingütern, da man an vielen Orten
fürchte, der Staat wolle die Gemeingüter an sich

ziehen.
Cartier erstattet einen Kommifsionsbericht über

den Verkauf von Nationalgütern, der für sechs Tage
auf das Bureau gelegt wird.

H über erstattet im Namen einer Kommission
über den italiänischen Dollmetfcher folgenden Rapport:

Der grosse Rath an den Senat

In Erwägung daß die Volksrepräftntanten der
italiänischen Sprache an den Berathschlagungen über
die Gesetze müssen Theil nehmen können;

In Erwägung aber daß sich die italiänischredcn-
den Repräsentanten erklärt haben, daß sie, soviel im-
mer möglich sey, von ihren Rechten gerne zurükiassen
wollten, um die kostbare Zeit der Gcsczgebung zu
sparen.

In Erwägung ferner deß es unausführbar ist

daß einer der angestellten Sekretair Dollmetscher sey,

angesehen ihrer überhäuften Geschäfte, die nöthigsten
Akten der Gesezgebung auch-noch ins Italiänische über,
setz n könne, auch wann er der italiänischen Sprache
mächtig wäre,

hat der grosse Rath nach erklärter ttrgenz
beschlossen:

Der grosse Rath wird «inen italiänischen Sc-

kretairs Interprets erwählen, und hebt die Einschräns
kung des 6y qud 61 § des Reglements, insofern sie

diesem Beschluß zuwider laute» möchten, wieder auf.
2. Dieser Sekretair wird das genehmigte Pro--

tokoll, die wichtigsten Akten und Rapporte des gros-
sen Raths übersetzen.

z. Er wird die italiänisch ausgesprochenen Weit
nungen in die deutsche oder französische Sprache in
den Sitzungen verdollmetschen.

4. Er wird auf Verlangen bei nichtigen Berath-
schlagung n den Inhalt derselben so wie den Inhalt
der gefallenen Meinungen ins Italiänische übersetzen.

Marcacci begehrt, daß die Urqenz erklärt, und
Carrard daß der Rapport artikelweise behandelt
werde — Beides wird angenommen.

§ 1. wird sogleich angenommen.
K 2. Ewlâcher glaubt, es müsse bestimmt wer«

den, was wichtige Beschlüsse seyen, sie könnten dem
Dollmetsch klein scheinen, wenn sie andern wichtig
wäre». Wvder folgt; entweder müsse es ganz un.
bestimmt bleiben, oder beigesezt werden, jedes Glied
habe das Recht übersetzen zu lassen.

Huber sieht hier gar keine Schwierigkeit. Alle
angenommenen Beschlüsse werden übersezt, da sie im
Protokoll stehen, und begehrt ein Mitglied die Ueber-
setzung eines Rapports, so wird sie dieser Dollmetsch
machen müssen. Marcacci folgt, nur möchte er
zu besserer Bestimmung beisetzen: auf Begehren
der Mitglieder. Graf unterstuzt de» Artikel,
welcher nach Marcaccis Antrag angenommen wird.

Der dritte und vierte Artikel werden sogleich ans
genommen.

H u ber erstattet Namens der Kommission einen
Rapport über die Besoldung dieses Dollmetschers, und
kchlägt vor, ihm wie den andern, lZo xouisdor fests

zusckeu. Dieser Antrag wird angenommen.
Es wird eine Bothschast vom Direktorium vers

eien, der 40 Bittschriften der Gemeinden der Distrikte
Reuß, Morste, Aubonue w. Roll, im Kanion Leman
beigefügt sind. Sie beklagen sich daß Uebelgesinnte
ausstreuen es werde ein Theil dieses Kantons an die
französische Republik ausgetauscht oder abgetreten
werden; und bitten daß die gestzqebenden Räthe die

Integrität des Gebiets und der Einwohner der hels
vetischcn Republik erklären, worinn sie das Direktos
rium unterstürt.

Cartier glaubt, der Rath werde keinen Augen«
blik anstehen, diese Erklärung zu thun. Huber folgt,
und glaubt es sey der Wunsch jedes guten Schwel.-
zers, und freut sich daß sich die Gelegenheit darzn
darbieter. Für die Redaktion begehrt er daß eine

Kommission von drei Gliedern niedcrgesezt werde die

morgen rapportkre. Nnce folgt und wünscht oaß
das Direktorium diese Bösewichter vorladen wurde
die solche Gerüchte ausstreuen — A rb untersiuft. und

erinnert die Kommission, bei der Abfassung Ruksichî
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imf das Nmid niß mit Frankreich zu nehmen. Koch
fo at, mid macht auf den ersten Att?<!i der Konsti-
tuttou aufmerksam, der schon die ZnteZmàt versichere.

Das Prinzip der Integrität der R Puvlik wird
formlich and feyeriich, unrer dem Anruf: es lebe
die Republik! einhellig erklärt.

Ans Hubers Anirag ernennt die Versammlung
den Präsident Secretan, zum M'cglied dieser
Kommission, zu welcher dieser noch Kühn und Hu-
her nennt.

H über erstattet einen Bericht über die Ver
tvandtschaftsgrade unter den Beamten, der auf Grafs
Autrag sechs Zage aufs Bureau gelegt wird.

Der Vorschlag über die einstweilige Organisation
des obersten G,nu>r6hofs wirb angenommen, und
auf 'lnderwerlhs Anrrag artikelweise behandelt.

K i. Cartier sagt, wenn sich die Suppleanten
hier aufhalten müssen, so begehre ich daß sie sich bei

ollen Sitzungen einfinben, obgleich sie weder Siz
noch Glimme haben; sie sollen nicht als Muffiggan
ger auf der Straße herumlaufen Zimmer m an >.

möchte den Grund dieses Artikels wisse».

Hub er sagt, er habe das Won genommen um
Zimmermann zu antworten, wenn er sich hätte ein-

fallen lassen dawider zu reoen. Carrard ist Hubers
Meinung.

Marcacci sagt, ich bin nicht dieser Meinung;
ich glaube wir sollen hie Gegenstande, statt sie zu
vermehren, vereinfachen und die Kosten enparen. —
Ich glaube es wäre viel besser, wenn wir die Sup-
pleanten nach Haufe fchikten, denn warlich sie müßren
Nur in der Stadt herumlaufen.

Nuce sagt, für was nennt die Konstitution die
Snppieanten so ausdrüklich? Wer kann vorgehen wie
oft ihre Gegenwart nothwendig seyn wird? Wen»
man sie nöthig hat und sie zu Hause sind, so muß
man sie berufen, muß sie besolden so lange sie hier
find ; und das geschieht immer auf Kosten des Staats.
Ich unterstütze also Carller; sie sollen auch nicht her
umlaufen, denn so erlaucht und gelehrt sie seyn mö-

gen, wird es ihnen nichts schaden zuzuhören.

Zimmer mann: Die Suppleanten find in zwei
Fällen nothwendig: Erstens, wenn Repräsentanten
gerichtet werden; zweitens, in Abwesenheit der R>cy-
ter. Dieß wird der Fall so oft nicht seyn, und im-
mer kostet es die Nation weniger, als wenn sie unnuz
hier sitzen. Ich begehre, daß sie nur gerufen werden,
wenn sie nöthig sind.

H über: Die Kommission berathschlagte sich meh-
rere Nächte durch mit dem Präsidenten und einem
der steißigsten Glieder des Gerichtshofs; auch sie wun-
derte sich darüber; aber diese beiden sagten ihr: Er-
siens sey es nur ein prosisorisches Reglement, bis
zur Einführung eines neuen allgemeinen Knminalge
sezbuches, und daß es bisdahin zum gesezmaßigen
Gang dieser Prozesse nothwendig sey, Leute zuhaben,

die den Gang der Gerechtigkeitspstege in den versässe-
denen Kantone kennen. Die meisten Obernchter ken-
nen nur das Lokale ihres Kantons, und die wenigsten
sind Rechtsgelehrte; und da?mn ist es bei der Menge
von Kriminalfallen sehr oft nc thig, daß sie hier seyen,
da sich der Gerichtshof hier hauptstu- lich aus die Rich-
ter aus dem jedesmaligen Kanton verlassen muß. Die
Ehrfurcht fur das menschliche Leben erfodert es, daß
sie sehr oft anwesend seyen. Wie oft mußte man ih-.
nen nicht das Reisegeld zählen? und wenn sie nur zu
Zeiten anwesend sind, müssen sie eine verhaltnißmaßfg
stärkere Besoldung erhalten, und immer noch ein Wart-
geld dazu.

Zweitens möchte ich die Suppleanten mcht
zwingen allen Sitzungen beizuwohnen. Sie werden
es zwar meistens von selbst thun, auch da wo sie nur
Zuhörer seyn können; sie werden gewiß nicht nur auf
den Straßen herum laufen.

Anderwerth folgt; hingegen wünscht er, daß
die Suppleanten mit der Zeit ganz abgeschaft würden.

Custor unterstdzt Cartier, auf den § 88 der Con-
stitution sich berufend.

Carrard sagt, um den Artikel zu erklären, muß
man den § 88 und 93 der Constitution vor Augen ha-
den — Und wenn man bedenkt, daß diese Falle sehr
oft vorkommen, baß der, vielleicht unschuldige, Ge-
sangene, viel langer im Kerker schmachten mußte; so

wird man sein Leiden nicht noch durch diesen Aufschub
vermehren wollen. Ich unterstutze den Artikel.

Der Artikel wird mit dem von Cartier angegebn
nen Zusaz angenommen.

Carrard sagt, sobald Ihr erkennt, die Sup-
pleanten solle» den Sitzungen beiwohnen, so müßt

Ihr bestimme» was sie dorr zu thun haben. Sollen
sie urtheilen? Nein. Sollen fie Zuhörer seyn? Ihr
habt sie nicht mir der Achtung behandelt, die Ihr
einer der ersten Behörden schuldig seyt. Ich begehre,
baß der Beschluß zuruk genommen werde; oder daß

Ihr die Frage an die Kommission weist, was sie dort
zu thun haben. Sie lassen sich, nicht wie Schulknaben
behandeln. ^ ^Zjmmermann widersezt sich der Aufnahme,
weil sonst die Minorität der Majorität Geftz?e gebe.

Die Achtung gegen den Gerichtshof sey durch den Be-
schluß nicht verlez-; er begehrt die Tagesordnung.

Guter sagt, ja, die Majorität hat einen Be-
schluß genommen; aber für ihre Würde muß ich be-

Häupten, daß er übereilt genommen wurde. Er ,ezt

voraus der Suppléant erfülle seine Pflicht nicht, aber

dann gehört es vor den Richter. Und wie? wann
man einen Repräsentanten wahrend den Sitzungen auf
der Gasse antraft, wollte man ihn verklagen? Das
Ganze ist unter unsrer Wurde; ich unterstutze Carrard,

(Die Fortsetzung folgt)
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